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Der Stadtrat erlässt gestützt auf Art. 22 Abfallreglement vom 17. Juni 20081 als 
Gebührentarif: 
 

Siedlungsabfälle Art. 1 
1 Die Grundgebühr für die Entsorgung von Siedlungsabfällen 
beträgt Fr. 25.80 pro Stromzähler. 
2 Die Gebühren für gebührenpflichtige Kehrichtsäcke betragen: 
a) 17 Liter Inhalt (Rolle mit 10 Säcken) Fr. 9.15 
b) 35 Liter Inhalt (Rolle mit 10 Säcken) Fr. 18.29 
c) 60 Liter Inhalt (Rolle mit 10 Säcken) Fr. 31.20 
d) 110 Liter Inhalt (Rolle mit 5 Säcken) Fr. 27.44 
3 Die Gebühr für Sperrgutmarken beträgt Fr. 8.60. Doppelmatrat-
zen und Sofas benötigen zwei Marken. 
4 Die Gebühr für die Leerung von Containern beträgt Fr. 7.-- pro 
Leerung plus Fr. 344.30 pro Tonne Abfall. 
5 Die Gebühr für die Leerung von Unterflurbehältern beträgt 
Fr. 26.90 pro Leerung plus Fr. 344.30 pro Tonne Abfall. 

Häckseldienst Art. 2 
Die Gebühren für den Häckseldienst betragen 
a) ohne Abfuhr des Häckselmaterials Fr. 32.30 für die ersten 

zehn Minuten plus Fr. 3.25 für jede weitere Minute. 
b) mit Abfuhr des Häckselmaterials Fr. 53.80 für die ersten zehn 

Minuten plus Fr. 5.40 für jede weitere Minute. 

Mehrwertsteuer Art. 3 
Alle Gebühren gemäss diesem Tarif enthalten die Mehrwert-
steuer. 

Aufhebung 
bisherigen Rechts 

Art. 4 
Der Gebührentarif zum Abfallreglement vom 14. November 19952 
wird aufgehoben. 

 
1 sRS 541.1 
2 cRS 1996, 37 
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Inkrafttreten Art. 5 
Dieser Gebührentarif tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 

 
 

 
St.Gallen, 2. September 2008 
 
 
Der Stadtpräsident: 
Thomas Scheitlin 
 
Der Stadtschreiber: 
Manfred Linke 
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